
 

 

Si 1 v 2

Vmah & Ara (Makler-Mandat - nachfolgend kurz Mandat genannt)

- Auraggeber/in, nachfolgend kurz AG/in genannt - 

Der/die AG/in bevollmächgt und beauragt den oben rechts benannten Versicherungs-Makler - nachfolgend kurz VM genannt -, der sich durch Vorlage 
der Ersnformaon gem. § 11 der VersicherungsVermilerVerordnung (VersVermV) ausgewiesen hat, und einen evtl. Rechtsnachfolger, im Rahmen der 
hier aufgeführten und den umseig abgedruckten Allgemeinen Vollmachts- & Auragsbesmmungen, zur Wahrnehmung seiner/ihrer Interessen in 

□ Versicherungs- □ Bauspar- □ Anlage- □ Finanzierungs- □ Immobilienangelegenheiten.

Dieses Mandat erstreckt sich auf bereits bestehende - auch nicht vom VM vermielte - und künige vom VM vermielte Verträge unter Ausschluss der 
gesetzlichen Sozialversicherung. 
Sofern gewünscht ist dieses Mandat auf folgende Sparten oder Verträge beschränkt bzw. folgende weitere Bereiche gelten eingeschlossen: 

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 

Dieses Mandat umfasst insbesondere 

» die uneingeschränkte akve und passive Vertretung des/der AG/in gegenüber den jeweiligen Gesellschaen,
einschließlich der Abgabe aller die Verträge betreffenden Willenserklärungen; 

» die Kündigung und/oder Änderung bestehender und den Abschluss neuer Verträge; 

» die schriliche wie fernmündliche Einholung von für die auragsgemäße Tägkeit erforderlichen Ausküne;

» die anlassbezogene Unterstützung bei der Geltendmachung der Leistungen aus den vom VM vermielten oder in die Betreuung übernommenen Ver-
tragsverhältnisse,  wie die Mitwirkung bei der Schadenregulierung; 

» die Anforderung auf Übertragung bestehender Verträge in die provisionspflichge Betreuung durch den VM;

» die Erteilung von Untervollmachten an andere Personen, die von Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichtet sind; 

» die Einschaltung von Servicepartnern gemäß § 25 der umseig abgedruckten Allgemeinen Vollmachts- & Auragsbesmmungen;

» die Einleitung von Beschwerden beim Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen (BaFin), einer Ombudsstelle oder einer anderen geeigneten 
Beschwerdestelle. 

Es entspricht dem Wunsch des/der AG/in, dass der diesem Mandat folgende Geschäsverkehr zwischen ihm/ihr und den jeweiligen Gesellschaen, insbe-
sondere die Korrespondenz, in der Weise abgewickelt wird, dass der/die AG/in das Original von allen Schristücken erhält und der VM durch eine Kopie 
hierüber unterrichtet wird. Von der Unterrichtung durch Überlassung einer Kopie ausgenommen sind Prämien- oder Beitragsrechnungen. (Änderungs-) 
Angebote oder Deckungsbestägungen sind hingegen ausschließlich an den VM zu übermieln! 

Der VM ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

Dieses Mandat beginnt mit dem Datum der Unterschri und ist zeitlich unbefristet. Es kann jederzeit ohne Angabe von Gründen unter Einhaltung einer 
Frist von 1 Monat zum Monatsende von beiden Seiten schrilich - auch per Mail - gekündigt werden. Dieses Mandat tri an Stelle aller bisherigen Rege-
lungen und ersetzt diese. 

Wirufeh: 
Der/die AG/in kann dieses Mandat innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Unterzeichnung widerrufen. Dieser Widerruf muss in schrilicher Form - auch 
per Mail möglich - erfolgen. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus dieser Vereinbarung ergebenden Rechte und Pflichten ist der Sitz des VM. Es findet deutsches Recht 
Anwendung 

Herr/Frau/Titel/Zusatz/Firma Geburtsdatum/HR-Nr. 

Partner/Ansprechpartner/Herr/Frau Geburtsdatum 

Straße/Hausnummer/Posach Telefon/Fax 

PLZ/Ort Mail 

Ort und Datum 

Auraggeber/in, Firmenstempel 

Partner/Ansprechpartner Makler  

Michael Speiser
Unabhängiger VersicherungsmaklerIHK-Registrierung-Nr.: D-E7YI-2ELLS-98

79359 Riegel • Kaiserstuhlstr. 2

michael.speiser@fairselect.net

0 7642 9 246 10
0 7642 9 246 11
0 171 47 55 01

Tel
Fax
Mobil
Mail



Si 2 v 2

Al Vmaht- & Aragesmn 

1. Der VM ist in seiner Tägkeit an keine Gesellscha gebunden und kann 
daher die Interessen des/der AG/in wirksam vertreten. 

2. Aurag des VM ist die Vermilung von gewerblichen und privaten Versiche-
rungen und - sofern auf Seite 1 dieses Mandates angekreuzt - Bausparverträ-
gen, Finanzierungen und/oder Immobilien für den/die AG/in. 
Die Betreuung und Vertretung des/der VM in diesen Angelegenheiten sowie 
die Verwaltung der jeweils bestehenden - bisherigen und neuen - Verträge 
stellen im Verhältnis zur Vermilungstägkeit eine Nebenleistung dar. 

3. Es erfolgt keine steuerrechtliche und/oder jurissche Beratung. Diesbezüg-
lich muss sich der/die AG/in an entsprechende Personen/Organisaonen 
wenden. 

4. Der VM gewährt mit dieser Vereinbarung die nachfolgend genannten Leis-
tungen: 

4.1 die Prüfung des Bedarfs des/der AG/in unter Berücksichgung der spezi-
ellen Umstände und/oder Lösungswünsche des/der AG/in (Wünsche und 
Bedürfnisse); 

4.2 die Vermilung der nach Absprache mit dem/der AG/in für notwendig 
erachteten Verträge an Gesellschaen, mit denen der VM direkt oder indi-
rekt (z. B. über Abwicklungsplaormen, Maklerpools oder Dienstleister - 
siehe hierzu auch Absatz 25 dieser Besmmungen) kooperiert; 

4.3 die laufende Betreuung der Verträge und ggf. Anpassung an geänderte 
Risiko- und/oder Marktverhältnisse; 
4.4 im Schadenfall die Unterstützung des/der AG/in bei der Regulierung 
einschließlich der Verhandlungen mit dem jeweiligen Versicherer bis zur 
Entschädigung, jedoch keine Rechtsberatung. 

5. Die Vertretungsbefugnis des VM gegenüber den jeweiligen Gesellschaen 
ergibt sich aus dem Mandat (Vollmacht & Aurag). (Seite 1) 

6. Der VM berücksichgt im Rahmen seiner Tägkeit ausschließlich von der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassene Gesell-
schaen, die eine Niederlassung in der Bundesrepublik Deutschland unter-
halten und Vertragsbedingungen in deutscher Sprache anbieten. Ausländi-
sche Gesellschaen bleiben im Regelfall unberücksichgt. Der VM über-
nimmt jedoch in keinem Fall eine Prüfung der Solvenz der Gesellschaen. 

 7. Der VM entscheidet nach fachlichen Kriterien im Rahmen eines sachgemä-
ßen Ermessens, welche Gesellscha und welcher Vertrag geeignet ist, die 
Bedürfnisse des/der AG/in zu erfüllen. Der VM ist insofern nicht verpflichtet, 
das günsgste Produkt zu vermieln. Berücksichgt der VM bei seiner Emp-
fehlung mindestens drei geeignete Angebote - sofern am Markt erhältlich - 
so ist dies hinreichend. 

8. Der Vergütungsanspruch des VM entsteht mit dem Nachweis der Gelegen-
heit zum Abschluss eines geeigneten Vertrages. Es werden keine Verträge an 
Direktversicherer oder Unternehmen vermielt, die dem VM keine Vergü-
tung gewähren. Falls der/die AG/in dies dennoch ausdrücklich wünscht, wird 
hierfür in Anlehnung an § 99 HGB ein gesondertes Entgelt vereinbart. Eine 
vertragswidrige Tägkeit gem. § 654 BGB liegt insoweit nicht vor. 

9. Ein gesondertes Entgelt wird auch fällig, wenn der VM lediglich beratend 
nicht aber vermielt täg wird/werden kann oder von dem/der AG/in eine 
ausschließliche Beratung zu nicht durch den VM vermielte und/oder be-
treute Verträge gewünscht wird. 

10. Ansonsten erfolgt die Vergütung der Tägkeit des VM über die jeweilige 
Gesellscha. Die Vergütung ist hierbei Teil der von dem/der AG/in gezahlten 
Beiträge, Finanzierungsgebühren und/oder sonsgen Abschluss- und Ver-
milungskosten der jeweiligen Gesellscha. 

1. Für die aus den vermielten Verträgen unmielbar erwachsenden Verpflich-
tungen, wie die rechtzeige Entrichtung von Beiträgen, Darlehensraten und/
oder sonsgen Zahlungen, sowie Anzeigepflichten und die Einhaltung ver-
traglicher Obliegenheiten, etc. ist der/die AG/in alleine verantwortlich.  

12. Kommt aufgrund Nichtzahlung durch den/die AG/in das durch den VM ver-
mielte Geschä gar nicht erst zustande, oder beendet der/die AG/in das 
Geschä für den VM vergütungsschädlich, z. Bsp. innerhalb gülger Storno-
hazeiten, haet der/die AG/in mit einer Vergütung für die Beratungstäg-
keit des VM gem. Punkt 9 dieser Vereinbarung. 

13. Der VM erhält ausreichend Zeit, um die Vermilung des geeigneten/
gewünschten Produktes vorzubereiten und verschiedene Angebote einzuho-
len. Im Besonderen kann nicht gewährleistet werden, dass zeitnah ein Versi-
cherer vorläufige Deckung oder überhaupt die Übernahme eines Risikos 
gewährt. Der/die AG/in wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass 
erst nach schrilicher Bestägung eines Risikoträgers, einer Bausparkasse 
und/oder eines Finanzierungspartners und nur im beschriebenen Umfang 
vorläufiger oder der gewünschte Versicherungsschutz besteht bzw. ein Bau-
sparvertrag und/oder eine Finanzierung rechtsgülg zustande kommt.

14. Bei der Tägkeit des VM kann nur der von dem/der AG/in geschilderte Sach-
verhalt zugrunde gelegt werden. Der dargelegte Sachverhalt ist als vollstän-
dig und wahrheitsgemäß anzunehmen. 

15. Der VM ist nicht verpflichtet und auch nicht in der Lage sich fortlaufend über 
eventuelle Änderungen der Verhältnisse des/der AG/in zu informieren. Der/
die AG/in ist daher selbst dafür verantwortlich, dem VM zeitnahe Informao-
nen über eventuell relevante Veränderungen anzuzeigen. 

16. Werden bestehende/neu abgeschlossene Verträge oder Risikoveränderun-
gen nicht oder nur unvollständig bekannt gegeben, so besteht für diese keine 
Vereinbarung und somit auch keine Haung seitens des VM. Der VM haet 
auch nicht für unverändert in die Betreuung übernommene Verträge.

17. Kommt der/die AG/in seinen/ihren ihm/ihr dem Sachverhalt entsprechenden 
Mitwirkungspflichten nicht bzw. nicht fristgerecht nach, so haet der VM für 
daraus entstehende Schäden - gleich welcher Art - nicht. 

18. Kann nur durch Abgabe einer Erklärung eine Frist oder ein Rechtsanspruch 
für den/die AG/in gewahrt werden, erklärt sich der/die AG/in damit einver-
standen, dass diese Erklärung durch den VM auch ohne ausdrückliche Einwil-
ligung mit dem mutmaßlichen Einverständnis des/der AG/in abgegeben 
werden kann, wenn der VM die erforderlichen Informaonen besitzt. 

19. Die Haung des VM ist im Falle nicht vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 
Verletzung seiner vertraglichen Pflichten im Bereich Versicherungen auf 
einen Betrag von 1,5 Mio. EUR je Schadensfall, in anderen Bereichen 250.000 
EUR, begrenzt. Der VM verfügt bis zu dieser Summe über eine Vermögens-
schaden-Hapflicht-Versicherung. Soweit im Einzelfall das Risiko eines höhe-
ren Schadens besteht, hat der/die AG/in die Möglichkeit, den Hapflichtver-
sicherungsschutz des VM auf eigene Kosten auf eine entsprechende Versi-
cherungssumme zu erhöhen. 

20. Ansprüche gegen den VM verjähren innerhalb von drei Jahren nach dem der/
die AG/in von einem Schaden und der Person des Ersatzpflichgen Kenntnis 
erlangt hat. Spätestens verjähren Ansprüche jedoch fünf Jahre nach Beendi-
gung dieses  Mandates. 

21. Die in Punkt 19 und 20 genannten Haungsbeschränkungen gelten nicht für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
die auf einer schuldhaen Pflichtverletzung des VM beruhen. 

2. Für Schadenverursachungen durch Drie haet der VM nicht. Im Fall eines 
untergeordneten Mitverschuldens des VM tri die Haungsverpflichtung des 
VM vollständig zurück (vgl. § 254 BGB). Dem/der AG/in ist diese gesetzliche 
Norm bekannt und er/sie erklärt sich mit der vorgenannten Vereinbarung 
zwischen den Vertragsparteien ausdrücklich einverstanden.

23. Für die Richgkeit von EDV-Berechnungen, für Prospekte und/oder Produkt-
angaben und Bedingungen der Gesellschafen deren Produkte der VM ver-
mielt hat oder für Angaben sonsger für den/die AG/in täge Drie haet 
der VM nicht. Eine Plausibilitätsprüfung von Prospekten etc. obliegt dem VM 
insofern nicht. 

24. Der/die AG/in verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse und -konzepte des VM nur 
mit seiner vorherigen schrilichen Einwilligung an Drie (z. B. Kredinstute, 
Konkurrenzunternehmen) weiterzugeben. Für eigene Versicherungsanalysen 
und individuell erstellte Deckungskonzepte und Unterlagen nimmt der VM 
Urheberrechtsschutz nach den Besmmungen des Urhebergesetzes in An-
spruch. 

25. Um seine vertraglichen Pflichten zu erfüllen, ist der VM befugt, Servicepart-
ner wie z. B. Abwicklungsplaormen, Maklerpools oder andere Dienstleister 
einzuschalten und diesen gleichlautende Untervollmachten zu erteilen.

Der/die Servicepartner sind auf der Webseite des VM benannt und können 
dort jederzeit eingesehen werden! 
Der/die AG/in smmt hiermit einer Bestandsfreigabe/-übertragung seiner/
ihrer vom VM betreuten Verträge auf diesen selbst und/oder etwaige 
Servicepartner heute und in der Zukun ausdrücklich zu! 
Der/die AG/in willigt weiter bereits jetzt in eine etwaige Vertrags- und 
Bestandsübernahme durch einen anderen oder weiteren Makler, beispiels-
weise durch Verkauf oder Erweiterung des Maklerhauses, zu! 

Dansu: 
Der Gesetzgeber verlangt zu Erhebung und Verarbeitung personenbezogener 
Daten eine gesonderte Einwilligung des/der AG/in. Diese Erklärung ist als Anla-
ge dieser Vereinbarung beigefügt und wurde von dem/der AG/in gesondert 
unterzeichnet. 

Susesmn: 
Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriform.  
Sollte eine Vorschri dieser Vereinbarung unwirksam sein oder durch die Recht-
sprechung oder gesetzliche Regelungen unwirksam werden, so berührt dies 
nicht die Wirksamkeit dieser Vereinbarung als Ganzem. Die unwirksame Be-
smmung oder Schließung der Lücke hat vielmehr ergänzend durch eine Rege-
lung zu erfolgen, die  dem beabsichgten Zweck der Regelung am nächsten 
kommt. 
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Sip, Ainglu & Dansuln 

Ort und Datum 

Auraggeber/in, Firmenstempel 

Partner/Ansprechpartner/in Makler 

Herr/Frau/Titel/Zusatz/Firma Geburtsdatum/HR-Nr. 

Partner/Ansprechpartner/Herr/Frau Geburtsdatum 

Michael Speiser
Unabhängiger VersicherungsmaklerIHK-Registrierung-Nr.: D-E7YI-2ELLS-98

79359 Riegel • Kaiserstuhlstr. 2

michael.speiser@fairselect.net

0 7642 9 246 10
0 7642 9 246 11
0 171 47 55 01

Tel
Fax
Mobil
Mail

- Auraggeber/in, nachfolgend kurz AG/in genannt -

Um seine per Makler-Mandat definierten vertraglichen Pflichten zu erfüllen, ist der Makler befugt, Servicepartner wie z.B. Abwicklungsplaormen, Makler-
pools oder andere Dienstleister einzuschalten und diesen dem Makler-Mandat gleichlautende Untervollmachten zu erteilen. Diese Partner werden auf der
Webseite des Maklers benannt und sind dort jederzeit öffentlich einzusehen.

Die dort benannte/n Gesellscha/en ist/sind der/die aktuelle/n Abwicklungspartner des Maklers. Sämtliche Vereinbarungen gemäß Makler-Mandat, insbe-
sondere die nachstehenden „Anweisungsklauseln an die Gesellscha/en“ sind gleichlautend auf diese/n Partner per Untervollmacht zu übertragen und
anzuwenden solange die Zusammenarbeit zwischen dem im Makler-Mandat benannten Makler und diesem/diesen Servicepartner/n besteht!

Im Besonderen gilt diese Untervollmacht für die campusmap GmbH,
Kieler Str. 147, 22769 Hamburg

Endet die Zusammenarbeit mit einem dieser Servicepartner ändert dies nichts am Bestehen und Inhalt des Makler-Mandates. Der Makler ist befugt, die
Vertragsbeziehungen mit dem/der Auraggeber/in - kurz AG/in genannt - auf andere Servicepartner zu übertragen.

Ainglu   Gelsh/
1. Anweisung zur Weitergabe von Daten
Der/die AG/in weist seine/ihre bestehenden Vertragspartner (z. B. Versicherer, Fondsgesellschaen, Fondsplaormen, Bausparkassen, Geldinstute, Mak-
lerpools, Versicherungs-/Finanzmakler, Versicherungs-/Finanzberater, etc. - nachfolgend „Gesellscha“ genannt) hiermit an, sämtliche vertragsbezogenen
und sonsgen relevanten Daten - auch Gesundheitsdaten - an den/die im Makler-Mandat beauragten Makler und unterbevollmächgten Drien unver-
züglich herauszugeben.
Dies insbesondere auch zum Zwecke der Vertragsübertragung, damit der Makler u. a. die Überprüfung der bestehenden Verträge durchführen kann. Im
Sinne der Vertragsübernahme tri dies - über den im Makler-Mandat genannten Makler hinaus - insbesondere zu für den/die oben genannten Servicepart-
ner sowie deren Dienstleister - hier zum Zwecke der elektronischen Speicherung/Verarbeitung und Bestandanforderung.

2. Anweisung zur Sperrung von Daten

Der/die AG/in weist die Gesellscha hiermit ausdrücklich an, sämtliche vertragsbezogenen Daten ab sofort nicht mehr an den/die bisherigen Vermiler/
Betreuer des Vertrages bzw. der Verträge herausgeben. Dies gilt insbesondere auch für Daten auf Vergütungs-/Courtageabrechnungen. Frühere Zusm-
mungen dahingehend werden hiermit - mit soforger Wirkung - ausdrücklich widerrufen.

Vorstehendes gilt nicht für den im Makler-Mandat genannten Makler und die oben genannten Servicepartner.

3. Anweisung zur Unterlassung von Werbung
Der/die AG/in weist die Gesellscha hiermit an, ab sofort sämtliche Werbung - gleich ob schrilich, telefonisch oder in elektronischer Form - an ihn/sie zu
unterlassen. Frühere Zusmmungen dahingehend werden hiermit - mit soforger Wirkung - ausdrücklich widerrufen.

4.  Anweisung zur Unterlassung der Kontaktaufnahme durch den gesellschasgebundenen Vertrieb
Der/die AG/in weist die Gesellscha hiermit an, ab sofort jegliche Kontaktaufnahme durch Vermiler und/oder durch den Vertrieb der Gesellscha - gleich
ob schrilich, telefonisch oder in elektronischer Form - zu unterlassen bzw. selbst Drie zur Kontaktaufnahme zu bewegen.  Frühere Zusmmungen dahin-
gehend werden hiermit - mit soforger Wirkung - ausdrücklich widerrufen.
Vorstehendes gilt nicht für vertragsbezogene Mieilungen durch den Innendienst der Gesellscha zu bestehenden Verträgen oder zu solchen Verträgen,
die zukünig über den im Makler-Mandat genannten Makler und die oben genannten Servicepartner der Gesellscha zugeführt werden bzw. in Bezug auf
etwaig bestehende gesetzliche Verpflichtungen der Gesellscha.

5. Anweisung zur Zahlung der Courtage/Betreuungscourtage
Der/die AG/in weist die Gesellscha hiermit an, jegliche zukünige Vergütung - gleich welcher Art - ausschließlich an den im Makler-Mandat genannten
Makler bzw. den/die oben genannten Servicepartner - je nach Abrechnungsweg - zu zahlen. Im Zweifel gilt diese Besmmung ab der nächsten Haupällig-
keit des Vertrages/der Verträge.
Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass dem/der AG/in bewusst ist, dass jegliche Vergütung in der zu zahlenden Prämie enthalten ist, der/die AG/in
mithin nicht in der Lage ist, sich der inkludierten Einziehung der Vergütung ohne Kündigung des Vertrages/der Verträge zu verwehren.

6. Datenschutzerklärung
Die umseige Datenschutzerklärung ist unabdingbarer Bestandteil des Mandates und von dem/der AG/in zu unterzeichnen.
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Dansuln 

» Einwilligung nach dem Bundesdatenschutzgesetz 

Michael Speiser
Unabhängiger VersicherungsmaklerIHK-Registrierung-Nr.: D-E7YI-2ELLS-98

79359 Riegel • Kaiserstuhlstr. 2

michael.speiser@fairselect.net

0 7642 9 246 10
0 7642 9 246 11
0 171 47 55 01

Tel
Fax
Mobil
Mail
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Erstinformation 

 

select 
»
  

Michael Speiser 
Versicherungsmakler 

IHK-Registrierung-Nr.: D-E7YI-2ELLS-98 
79359   Riegel   • Kaiserstuhlstr. 2 

Tel 0 7642 9 246 10 
Fax 0 7642 9 246 11 
Mobil 0 171 47 555 01 
Mail michael.speiser@fairselect.net 

Aufgrund der gesetzlichen Regelung des §11 VerVermV erhält der/die Auftraggeber/in nachfolgende Information. Mit der Unterschrift bestätigt der/die 
Auftraggeber/in die nachgenannte Informationen erhalten zu haben. 

Im Rahmen des ersten Kontaktes und vor Abschluss eines Vertrages wurden dem/der Auftraggeber/in folgende Informationen schriftlich mitgeteilt: 

 

I. Angaben zur Person: 

Michael Speiser 

Versicherungsfachmann (BWV) 

Versicherungsmakler  

79395 Riegel  • Kaiserstuhlstr. 2 

Tel. 07642 924610  • Fax 07642 924611  • Mobil 0171 4755501 •  Mail: michael.speiser@fairselect.net 

 

Bankverbindung: Volksbank Breisgau Nord eG (BLZ 680920 00) • Kto.-Nr. 50234908 

Steuernummer: 05445/27485 Finanzamt Emmendingen • Steuer-ID: 62 859 375 046 

Versicherungsmakler im Sinne des § 34 d Abs. 1 der GewO.  

Die Behörde für die Erteilung dieser Erlaubnis ist die  

Industrie- und Handelskammer (IHK) Südlicher Oberrhein • 79098 Freiburg  • Schnewlinstr. 11-13 

 

II. Angaben zur Registrierung: 

Im Vermittlerregister registriert unter der Nummer: D-E7YI-2ELLS-98 

Diese Registrierung kann eingesehen werden bei der Registerstelle: 

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.  • 10178 Berlin  • Breite Str. 29 

Tel. 0180 600 585 0 (0,2 €/Anruf aus dem deutschen Festnetz, höchstens 0,6 €/Anruf aus Mobilfunknetzen) 

Fax 030 20308 1000  

Mail: infocenter@berlin.dihk.de  • www.vermittlerregister.info 

 

III. Servicepartner: 

Um seine per Makler-Mandat definierten vertraglichen Pflichten zu erfüllen, ist der Makler befugt, Servicepartner wie z.B. Abwicklungsplattformen, Makler-
pools oder andere Dienstleister einzuschalten und diesen Untervollmachten zu erteilen. Um welche Partner es sich hierbei im Einzelnen handelt, ist in einer 
gesonderten Anlage erläutert. 

 

IV. Schlichtungsstellen: 

Beschwerdestellen für die außergerichtliche Streitbeilegung sind: 

Versicherungsombudsmann e.V. Ombudsmann für private Ombudsfrau der privaten  Bundesanstalt für  

 Kranken– und Pflegeversicherung Bausparkassen Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

Postfach 08 06 32 Kronenstr. 13 Postfach 30 30 79 Graurheindorfer Str. 108 

10006 Berlin 10117 Berlin 10730 Berlin 53117 Bonn 

(www.versicherungsombudsmann.de) (www.pkv-ombudsmann.de) (www.bausparkassen.de) (www.bafin.de) 
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